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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT -4')7 ~ JA ~ 

I~ v"1 1"1.. t.i@4 
Wl:.&U ...... i& •• _ _ 

GZ 32.838-2a/73 ZU 4:lS1 jJ. 
Parlamentcü"ische Anfrage. Nr .1251!J Präs. am ____ .J:_._~_~_DJJ973 
der Abgeordneten zum Natlonalrat 
Dr.HeinzFISCHER und Genossen an den 
Bundeskanzler betreffend öffentliche 
Einsichtnahme in das Bundesgesetzblatt 

~'-

An den 
Herrn Präsidenten d'GS Nationalrates 

VI i e TI • 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Heinz FISCHER, 
Dr 0 R1:-;UUIART und Genossen haben an mich die folgende 
Anfrage (Nr.1251/J, 1I-2455 der Beilagen zu den stenographische!:...­
Protokollen des Nationalrates? XIII GP) betreffend öffentliche 
Einsichtnahme in das Bundesgesetzblatt gerichtet: 

"1. Ist es richtig, daß die im Bundesgesetz über das 
Bundesgesetzblatt vorgesehene Verordnung, betreffend 
die Bestimmu...l1g von Amtsstellen, bei denen Bundes- '.' 
gesetzblätter aufliegen, bisher nicht erlassen 'wurde? 

24 Henn ja: Welche Gründe waren dafür maßgeblich, daß' 
die VerwaltlUlg seit dem Jahre 1920 diese Verordnung 
nicht erlassen hat? 

3. Hat die_nunme~~ige Bundesregierung die Absicht, eine 
solche Verord...."lung zu erlqssen? 

4. Wenn ja: Welche Amtsstellen erscheinen Ihnen für 
diesen Zweck als geeignet?1t 

Gemäß § 71 Abso3 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, 
BGB1.Nr;~178, über die Geschäftsordnung des Natiionalrates 
beehre ich mich, auf diese Anfrage nachstehende 

Antwort 
zu erteilen: 
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Beilage 

Zu 1': Es ist richtig, daß die .im § 6 Abs ~2 des Bllildes-

gesetzes über das Bundesgesetzblatt ?1972, BGB1.Nr.293, vorge-

sehene Verordnung betreffend die Bestimmung von Amtsstellen, 
• ..-,.j.. ........ -1 ".j..;j bei denen das 13uIIU&sgeSetizU-Lav\J VianrenCl uer J~mvsz..,l.muen zur 

unentgeltlichen öffentlichen Einsicht aufzuliegen hat, bisher 

nicht erlassen wurdeo 

Zu 2: Welche Gründe dafür maßgebend waren, daß die Ver-
ordm .. mg seit dem Inkr-afttreten des Bundesgesetzes über das 

Bundesgesetzbla.tt in seiner ursprünglichen Fassung am 

90 Dezember 1920 nicht erlassen worden ist, kann den vor­
handenen Aktemmterlagen nicht entnommen werden. Es konnte 

, r 

aus den Aktenunterlagen auch nicht festgestellt werden, daß 
die Erlassung der Verordnung von irgendeiner Seite verlangt 

worden wä.re. Daraus wurde offenbar der Schluß gezogen, daß 
kein praktisches Bedürfnis für die Erlassung der Verordnung 

vorliegt 0 

ZY . .3.:. Wie ich bereits in der ]'ragestlJ.nde vom 9 .. Mai '1973 
auf eine mündliche Anfrage des Abgeorc,neten Dr~ BROESIG-KE hin 

erklä.rt habe, werde ich der Bundesregierung die Erlassung 
einer solchen Verordnung vorschlagen. Ich bin der Meinung, daß 

ein bindender dahingehender Gesetzesauftrag vorliegt und daß 
die Erlassung der Verordnung einer erhöhten Wirksamkeit des 

rechtsstaatlichen Prinzips dient. Ein entsprechender Entwurf 
ist im Bundeskanzleramt bereits ausgearbeitet worden lmd 

gelangte mit Rundschreiben vom 29,. Mai 1973, GZ 32.816-2a/73, 
zur Versendung. Ein Exemplar des Rundschreibens s'amt Ver­

ordnungsentvrorf. liegt zur gefälligen Information dieser 
meiner Antwort beie 

Zu 4: Der unter P1.mkt 3 erwähnte Verordnungs entwurf 
sieht die Auflegung des Bundesgesetzblattes bei den Ämtern 
der Landesregierungen, den Bezirksverwaltungsbehörden und 
den Gemeindeän:tern vor. Es sind dies durchwegs Amt;sstellen~ 
die im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung tätig werden 
können. Eine Beschränkung auf solche Amtsstellen ist aus 
verfass~~gsrechtlichen Gründen notwendig. 

Im einzelnen darf ich hiezu.auf die Ausführungen unter 
Punkt 1 nes bereits erwähnten Rundschreibens des Bundes­
kanzleramtes GZ 32 0 816-2a/73 verweiseno 

300 W,ai 1973 

Der Bund~skanzler: (""1 ' _ ..J 
.. " 

'---"'-- . 
I 

/ 

.... 

1231/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



.. 

REPUBLIK OSTERREICH 
BlI NDESKANZlERAMT 

G.-Z 32,,816--2a/73 
Entwurf einer Verordnung d0r 
Bundesregierung über die Auf­
legung des B1.lndesc;esetzblattes 
zur unentgoltlichen öffentli­
chen Einsicht 

An 

die österreichische Präsidentschaftskanzlei 
alle Bundesministerien 
das BundesministoI'iwn für- Land- und Forstwirtschaft, 
Generaldirektion der österreichischen Bundesforste 
d'ie G8neraldirektion deI' Österreichischen Bunclesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- lli'1d Te legraphenverwal tung 
alle Sektionen dE;S Bundesko.nzleramtes 

den Verfassungsgerichtshof. 
den Verwaltungsßcrichtshof 
den Rechnlli"lgshof 
8.11e Ämter der I:andesregierungen 
die Ve:cbindungssteJ.le d.er BundesUinder beim Amt 
der Kioderösterreichischen Landesregierung 
die Bundeskammer der gewerblichen ~irtschaft 
den ~~t0~re~ch'l·~"1~el' r~be~·to~knmmpr+ag v';:) -"j.,. .. L.I. ........ )v)., . .J. .:..... __ J~"" ",u .l .. .A.,l_ v~~ " • 

die l'l'3sidentenkC'nferenz der Landwirtschaftskammern österrelchs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den österreichischon Rechtsanwaltskammertng 
den DeloCsiertentas der österrej.chischen Kotariatskammern 
die östarreichische Ärztekammer 
die Osterreichische Auothekerkammer 
die Öster:::,eiclüscbe Dentis-tJen}.:ammer 
die Bunc1asinßenieurkammer 
die Karnroer der ','lirtschaftstr'cuhänder Wien 
die Bundeskammer der Tier~rzte österreichs 
den österreichischen Str:i.dtebund 
den üsterreichische;l Gerne indebund 
die B1.Uldeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
die österreichische Patenta..nwal tskar.1mer 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
die Vereinigung Bsterreichischer Industrieller 
die Csterreichisclle Rektorenkonferenz . 
die Österbeichische Hochschlilerschaft 
den Bundesjugendring 
den Verbc.nd österreichischer Zeitungsherausgeber 
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Bundesgesetz-
b]0tt ~Q0~ Brn' m ~9- . ~ . ~r '1 • _.e... ./(<.:, ... v~L.L" J.~:l"'" c.-:;, ','ara lIn verOI'CnmlgS\V'ec;e bestlmmt, 

boi "C'!Olch.r:;rt .Am:(;sstel~ .. en das Bundescesetzclatt wlil1rend, der Amts- . 

stunden 'zur l.Elentgoltlichen öffGutlichen Einsicht au..fzu,liegen 

hat" Diese Best:i.n~mc.mg WC\r mit domse ll)on VJor-tlaut bereits in der 

. ursprÜJ::Glichen' E'asS1.mg des Bundesgesetzes üOer das Bundesgesetz­

bla·~;t; vorn 7,. Dezember 1920 (in Kraf:t; getreten am 9 .. Dezember 1920) 

entl:al::,']ü .. Gleichwohl ist die 'lororc1nuJJß b:l_slHng nicht erlassen 

wo;>i.len~ D:i.e Griinde hiefli= kÖJ:me::l nicht mit Sicherheit fe$tgestel~t 

werden .. 

In der ]!'raC5cs'(:;tmde des Nationalre.tes iTom 9 .. Mai 1973 ,hat 

der Bundeskanzler 11"1 Beantvro:et'l.L'I"lg einer an ihn gerichteten m.ünd­

lichen Anfrage die Vo:c-ber8:i.tu.ng einer solc.hen Verordnung :Ln Aus­

sicht gestellt. (vgJ. .. S .. E631~des stenosraphisd18n Protokolls des 
JJal:;:tonalrateß, XIII. GP) .. ~~';)geseh<)n clavCJn, da..l3 offenbar ein bi:1.­

dender dahinGeb.erld~r Gesetz8!38.u.ftrag vorliege, ·bed.eute die öffent­

liche Auflegung des ßundesGoset::~"DJ..attes bei bestimmten Amtsstellen 

O"n)'Y'\("> .7 . ,'.t:>... " ~~ 1 
L! .. J..f .... - L"'/Jt~ .Ll. e J. e J .. :0..0 v e:r.'!Je s s e :rUL.0; d.er Publizität 6...er Hechtsordnu...ng; 

.:ode diene somit einer erhöhten Wiri::saml<:e:U:; d.es rechtsstaatlichen 

Prinzips $ 

Das BU1:.c1es}canzJerant'-VerfasS'L'...i.'le;sdie,nst hat daher den Entilvu.r.f 
ej ne'Y' der·· ... ' .... ·+· ... i r?en 'rrero1'Vl nill'" CI' ('Oe"; -J ac.~c> t< \ a"so'parbel" tet und ·er-• - L ........ V_-o \ •. - ~.V .. .J. ~o \..LI -'- .. ö~ ~l.J u. 6~~ , .. , .. 

su.cht ~ zu diesen' En-:;vruri' bis spätestens 

,2", J~Üi_19?3 

Stellung zu nehmeno 
Z'J. (lHn Einzelh?i ten des En-CYlu.rfes is't fo:"gendes zu bemerken: 

1 I> Nach dem Gesetz,9steX'(; is'!; "das Bundosgesetzbla"':itll zur un­

ente;el tlichen öffe.1YGlichen Einsicht aufzulegen~ Die Absich7. des 
historischen Gesetzgebers ging ohne Zl'leifE:l dahin, das Bundes­

gesetzbl3.tt 1:,n ~~":~'E~~r Gesamthei! de:.:- Einsicht zuzufüb.ren. Sowei ~ 
Amtsstellen, die Adre~;saten der im Entwurf vorlie3enden Verordnung 

sinG.-: über das komplette B1..1ndes r;esei:;zblB.tt verfügen, w5_rd die 

in der Verordnung ausc;esproch8ne Verpflichtung sich B.uf das 

gesamte J?u..n.c:.esgesetzc2.;.:;d;·I:; erstrecken" 
Aus !lctholiegenden Gründen v:i:c:d es abc x' nicht möglich sein, 

die Vorordnung dahin zu verstehe!!, daß Amtsstellen, die derzeit 

" 
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über das Bunclesgesetzblatt übe::-haupt nichti oder nur zmrr Teil ver­

fügen, nun verpflichtet vre~ . ."'(len sollen, sämi.;liche Jahrgänge des 

BundE}sc;esetzblattes seit don Beginn des Erschei11cns anzuschaffen 

und zur öffentlich~n Einsicht aufzulegen~ In solchen Pällen 

erstrc:ckt sich die ~i..m VerordntUl[5sentwurf ausgesprochene Verl~flich­
:Gung auf den yorhandenen Bestand .. 

Es ist in Aussicht [5enornner, a"Q dem Ja...~r 197'+ ;jeder der vcm 

Entl.'l"lu"'f erfaßten Amtsstellen ein Exemplar des Bundesgesetzble..ttes 

kostenlos zur Verfügung zu stellen .. Dies darf aber - v..ri':-t aus den 

vorstehenden Ausführungen klar hervorgeht - nicht etwa dahin ge­

deutet werden, daß von vornherein nur dieses Exemplar zur öffen:r.­

lichen Einsicht aufzulegen ist", Ein solcher Schluß könnte nur für 

Amtsstellen Gezogen werden,' die derzeit das Bundesgesetzbla:t:i'Ci über­

hau.pt nicht beziehen. 

Die im Verordnungsentwurf genannten Amtsstellen sind. durch­

wegs 801011e, die nach der besteheYJ.den Verfassungsrechtslage im 

Bereich der mittelbaren. Y:3u.ndesverrlal tu,:l.G tätig sein It:önnene Das 

BUDcles€jGset2'J über das BundesGesetz,blatt ist ohne Zweifel au.f Grund 

des K01upetenztatbestandes liBu.T.!.desverfass'lmg H lm Art '10 Abs, '1 Z "-! 
"0 VG - cl D· TT • !... '} • '" be o

! n'!· 4 m Ka· ... a .J..r" . er.Lassen wor en" J.eser _\.ompet;enz\,a·c.)es\;ana sc ~ .J.. ~(J _'-4. 1.1-

log des Art .. 102 Abs .. 2 B-VG nicht au.f; ib"Il. z1.lzureclmende gesetz­

liche Hee;elungen können daher im Bereich d.er Länder nur in· mit-tol­

barer Bundesve:c>vJaltUl1g vollzogen werd0n~ Tn diesem Zusammenhang 

sei ·oomerk-c;, daß die Terminologie des Ent\7u.rfes darauf zU""ÜCkZ-:"l­

fUhren ist, daß § 6 Abs" 2 des BtrrJ.desgesetzes liber das Bundes­

gesetzblatt 1972 den Ausdru.ck "Amtsstelle" verwend.at und dZ.mit 

offensichtlieh eine Behörde im organisatorischen Sinn, El~i.9.ht --,--_._----"" 
aber eine Behörde im funk.tionellen Süm bezeichnet .. Hinsiehtlieh 

des AU.sdruekes IlGemeindea::n.t ll vg10 Art. 117 Abso 6 B-VG" 
2. Der § 6 Absc 2 des Bundesgesetzes über das Buräesgesetz­

blatt 1972 nennt nicht ausdrücklich das ZlD..' }:;rlassung o.e:r:- Ver-~ 

ord.nu.ng zuständiGe Organ. Gemäß § 8 Abs" 2 leg~ ci'bc ist mitj der 
. d . be 1': raut 0 Vollzi.ehung dieses Bundesgesetzee die Bun esregJ..e:~~ung -

Diese wird dfu1.er die Verordnung zu erlassen haben., 
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3.· Da die Verordlll.llle; eine Anljelegenheit der mittelbaren 

Blli'1.c1esverwali;lmg regelt (siehe dio vorstehenden Ausft.lhrullgen 

unter '1 .. ) , wJ.rd die D".)orv:achung der ordn1).D.C3Gem~1.ßen Handhabung 

zunächst dem Landeshauptmann obliegen .. 
Ir .. ..,. .. .. .. "'\ • • 
L:- .. tweIl uoerelnstl:C1TI10ndor Au,ffasm.mg des BtmdeskanzJ.eramtes-

. Ver.:;.~assun.ssdi811st . und des Bu..'1.desministeriUlI18 fi.lr Finanzen werden 

die Kosten für die 'unentgeltliche Üoermi ttJ.1ll1g des Bur~.desgcse-tz­

blattes 3.:L"l elie betroffenen ATiltsstellen ab 1 .. Jänner 1974 als 

Zweek8.1.U'y,rand vom Bund zu tragen sein. HinGegen gelten für den 

Sach- und Personalaufwand dieser Amtsstellen die Bestimrmmgen 

clos § ,; des J?inanzausgleichsr:;esetzes 1973, EGEl. NI' .. 1.!-L!·5/1972" 
Da der Zweckaufwand der vom Bund vers~hieclenen Gebietskörperschaf­

ten durch den Entrn1.r:f :"1.icht. bertL1J.rt wird, dürften VerhandltUlgen 

gomü.ß § 5 des ]'inanzausgleichsgesetz0s 1973 n:_cht erforde~;'li.ch 

5 .. Hinsichtlich des Begriffes :tAmtsstur..den l1 darf auf § 13 
11..03 .. 2 AVG 1950 verNiesen weL"l(~n" Bei den be·troffeneu Amtsste:len' . 

handelt es sich durc.hwoe;s um solche, auf deren 'behörd.liches Ver­

fahren. das .!.\'TG '1950 2.nz-c1.Vlenden ist" BOIDerkt sei, daß die zitierte 

Bestirr.Jllung des AVG 1950 zwischen. AmtsstuD.clen und der für den 

~earteienverkehr bostiliUD.ten Zeit unterscheidet 4 80\70h1 die Amts­

st1..mden als auch die :für den Parteienvox-kehr bestimtIlto Zeit sind 

bei der Behö.rde durch AnschlaG kundz"luuachen. 
6.. Für die mittelbare Bun.desve:ewaltu..'1.ß im Bereich des Lall;des 

Wien ist d.er Eagistrat sov:ohl ArrLt der Landesregierung als auch 

Bezirksver~!Jaltu.ngsbehörde .. Es wird gebe'ben, im Besutach·tungsv~r­

fahren dazu Stellung zu nehmen, ob im Bereich des Landes Ylien die 

Auflegung bei einer einzigen Diensts-telle ausreicht .. Für den 

Fall, daß dies verneint werden sollte, werden die erforderlicnen 

orrr-"''''''' S::1.1-0 ""'· '" be ;, 01.'-' UlliTeD '''ohl 'im J.·nternen Bereich des Magi-c;CL!.J.l 0..<.0 .l..J_.::>c_~n ~ .... n Q.n 0 ." ..... 

strates zu treffen sein. 

29 .. Tilai ;J973 
l.!'ü:r den Bundeskanzler: 

Ada.movich 
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Beilaße A 
Zu GZ 32.816-2a/73 

(Entwurf) 

Verordnung der Bundesregierun5 vom" ..... 00$ •• > 0 • ~ 0 

über die Auflegung des Bundesgesetzblattes zur 

unentgeltlichen öffentlichen Einsicht 

Auf Grund des § 6 Abs.,2 des Bundesgesetzes über 
das BundesgesetzbJ.aVe 1972, BGBl.Nr.293, wird verordnet: 

§ '1 ~ Das Bu.ndesgesetzblatt hat während der Amtsstunden 

zur unentgeltlichen öffentlichen Ej.nsich-l; aufzuliegen bei 

den 

1 .. Ämtern der Landesregierungen ~ 
• 

2" Hezirksverwal tll.ngsbchörc.en U:ld 

36 Gemeindeämtern. 

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1 Q Jänner ~1974 in K::r,:aft. 
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